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Bericht 
des Ausschusses für Arbeit und Soziales 

über die Regierungsvorlage (2597 der Beilagen): Bundesgesetz, mit dem das 
Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz, das Arbeitsverfassungsgesetz, das 
Arbeitsinspektionsgesetz 1993, das Dienstnehmerhaftpflichtgesetz, das Allgemeine 
Sozialversicherungsgesetz, das Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz, das 
Notarversorgungsgesetz, das Einkommensteuergesetz 1988, das Heimarbeitsgesetz und 
das Landarbeitsgesetz 2021 geändert werden (Telearbeitsgesetz – TelearbG)  

Hauptgesichtspunkte des Entwurfes: 
Das seit 1. April 2021 geltende Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 wurde im Rahmen der Covid-19-
Pandemie seitens der Bundesregierung unter Einbindung der Sozialpartner und der 
Industriellenvereinigung geschaffen. Durch die zunehmende Digitalisierung und die damit verbundene 
Vereinfachung der Bedingungen für die Ausweitung von Telearbeit nimmt die Arbeit im Homeoffice 
mittlerweile einen bedeutenden Stellenwert ein. 
Im Auftrag des Bundesministeriums für Arbeit und Wirtschaft (BMAW) wurde daher im Jahr 2023 eine 
Evaluierung der gesetzlichen Regelungen zum Thema Homeoffice durch das Forschungsinstitut L&R 
Sozialforschung in Auftrag gegeben. Im Kern der Evaluierung stand die Frage, inwiefern sich durch das 
Homeoffice-Maßnahmenpaket 2021 die arbeitsrechtlichen Bedingungen für die Erbringung der 
Arbeitsleistung im Homeoffice verbessert haben und ob im Hinblick auf die praktischen Erfahrungswerte 
mit den bestehenden gesetzlichen Grundlagen das Auslangen gefunden werden kann. Wesentliches 
Ergebnis dieser Studie war unter anderem das Vorliegen eines Bedarfs an der Ausweitung von 
Homeoffice auf ortsungebundene Telearbeit außerhalb der Wohnung. 
In Folge dessen fanden auf Einladung des BMAW unter Einbindung des Finanzministeriums, des 
Sozialministeriums, von Trägern der Unfallversicherung sowie der Sozialpartner und der 
Industriellenvereinigung Gespräche zur Überarbeitung der gesetzlichen Regelungen zum Homeoffice 
statt. Als Ergebnis dieser Besprechungen sieht die vorliegende Novelle insbesondere Folgendes vor: 
- Schaffung der arbeitsrechtlichen Rahmenbedingungen für die Vereinbarung von Telearbeit auch 

außerhalb der Wohnung im Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz und Landarbeitsgesetz 2021. 
- Anpassung der sozialversicherungsrechtlichen Regelungen zur Telearbeit im Allgemeinen 

Sozialversicherungsgesetz (ASVG), Beamten-Kranken- und Unfallversicherungsgesetz (B-KUVG) 
und Notarversorgungsgesetz (NVG 2020). 

- Durch eine Anpassung des Einkommensteuergesetzes 1988 (EStG 1988) sollen auch für den Bereich 
des Steuerrechts harmonisierte Begrifflichkeiten und Grundtatbestände der Telearbeit gelten. 

- Anpassung der Terminologie im Arbeitsverfassungsgesetz, Arbeitsinspektionsgesetz 1993, 
Dienstnehmerhaftpflichtgesetz und Heimarbeitsgesetz. 

Kompetenzgrundlage: 
Die Zuständigkeit des Bundes zur Regelung gründet sich auf Art. 10 Abs. 1 Z 4 B-VG 
(„Bundesfinanzen“) und § 7 F-VG „Bundesabgaben“), Art. 10 Abs. 1 Z 11 B-VG („Arbeitsrecht“ und 
„Sozialversicherungswesen“) und Art. 11 Abs. 1 Z 9 („Arbeiterrecht sowie Arbeiter- und 
Angestelltenschutz, soweit es sich um land- und forstwirtschaftliche Arbeiter und Angestellte handelt“). 
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Der Ausschuss für Arbeit und Soziales hat die gegenständliche Regierungsvorlage in seiner Sitzung am 
27. Juni 2024 in Verhandlung genommen. An der Debatte beteiligten sich außer der Berichterstatterin 
Abgeordneten Tanja Graf die Abgeordneten Dr. Dagmar Belakowitsch, Mag. Gerald Loacker, 
Gabriele Heinisch-Hosek, Peter Wurm, Alois Stöger, diplômé und Peter Schmiedlechner sowie der 
Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft Mag. Dr. Martin Kocher. 
 
Bei der Abstimmung wurde der in der Regierungsvorlage enthaltene Gesetzentwurf mit Stimmenmehrheit 
(dafür: V, F, G, N, dagegen: S) beschlossen. 

Als Ergebnis seiner Beratungen stellt der Ausschuss für Arbeit und Soziales somit den Antrag, der 
Nationalrat wolle dem von der Bundesregierung vorgelegten Gesetzentwurf (2597 der Beilagen) die 
verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 2024 06 27 

 Tanja Graf Josef Muchitsch 
 Berichterstatterin Obmann 
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